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Vertragsbediensteten im pd gebührt eine monatliche Vergütung (ist nicht Bestandteil des 

monatlichen Entgelts, daher nicht sonderzahlungsfähig), wenn sie im Rahmen der Lehr-

fächerverteilung 

 in der Sekundarstufe 1 in Gegenständen der Lehrverpflichtungsgruppe I oder II ver-

wendet werden (Fächervergütung C), 

 in der Sekundarstufe 2 in Gegenständen der Lehrverpflichtungsgruppe I oder II ver-

wendet werden (Fächervergütung A), 

 in der Sekundarstufe 2 in Gegenständen der Lehrverpflichtungsgruppe III verwendet 

werden (Fächervergütung B), 

 

Die Vergütung beträgt je gemäß Lehrfächerverteilung regelmäßig zu erbringender Wochen-

stunde 

 als Fächervergütung C: 30,8 €, 

 als Fächervergütung A: 39,6 €, 

 als Fächervergütung B: 16,1 €. 

 

Bei einer Teilbeschäftigung bzw. Teilzeitbeschäftigung findet eine Aliquotierung der Fächer-

vergütung nicht statt. 

 

Für die Zeit der Hauptferien gebührt die Vergütung in dem Ausmaß, das dem Durchschnitt 

der im Unterrichtsjahr zustehenden Vergütung entspricht. 

 

Der Anspruch auf Fächervergütung endet bzw. ändert sich, wenn die Lehrfächerverteilung 

in einer die anspruchsbegründende Verwendung betreffenden Weise geändert wird. 

 

Ein Ruhen der Fächervergütung ist (nur) dann vorgesehen, wenn die Lehrperson länger als 

zwei Wochen vom Dienst abwesend ist (insbesondere Krankheit, Kuraufenthalt). 

Keine Einstellung bei Abwesenheit vom Dienst wegen 

 Dienstunfall und 

 Sonderurlaub oder  

 Pflegefreistellung. 

 

Auf die Vergütung ist § 15 Abs. 5 GehG sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, dass an 

die Stelle der Monatsfrist ein Zeitraum von zwei Wochen tritt. 

 

 

Lehrverpflichtungsgruppen 

 

Lehrverpflichtungsgruppe I: Deutsch, Griechisch, Latein, lebende Fremdsprachen: 

Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch usw. 

 

Lehrverpflichtungsgruppe II: Biologie und Umweltkunde als Schularbeitsfach, Darstellende 

Geometrie, Informatik, Mathematik, Physik als Schularbeitsfach  

 

Lehrverpflichtungsgruppe III: Biologie und Umweltkunde, Chemie, Geographie und Wirt-

schaftskunde, Geometrisch Zeichnen, Geschichte, Physik, Psychologie und Philosophie, 

Religion, Ethik, Sportkunde 

 


